
Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Burgenländlschen Landtages der XIII. Wahlperiode

Initiativantrag

Zahl 13 - 78

Antrag

Beilage 144

der Abgeordneten Karl STIX, Rudolf MOSER, Ivan
WURGLlCS, Dlpl. Ing. Johann KARALL, Dr. Günter
WIDDER, Dr. Wollgang Dax und Genossen auf Er
lassung eines Gesetzes über das Verfahren bel der
Durchführung von Volksabstimmungen (Burgenlän
dlsches Volksabstimmungsgesetz).

Der Landtag woüe beschließen:

Gesetz vom Uber das Verfahren bel
der Durchführung von Volksabstimmungen (Burgenländl
sches Volksabstlmmungsgeselz)

Der Burgenländische Landtag hat beschlossen:

I. ALLGEMEINE ·BESTIMMUNGEN

§ 1

Volksabst~mmung

(1) Ein Gesetzesbeschluß des Landtages 'ist nach Been
digung des Verfahrens gemäß Artikel 33 L-VG jedoch
vor seiner Beur-kundung und Gegenzelchoung einer Vol'ks
abstimmung zu unterziehen, wenn es der ,Landtag be
schließt oder von mindestens 15.000 zum Landtag wahl
berechtigten Bürgern schriftlich verlangt wird. In diesen
FäHen darf der GesetzeSbeschtuß erst dann beurkundet,
gegengezeichnet und verlautbart werden, wenn die Mehr
heit der abgegebenen SUmmen ergeben hat, daß der Ge
setzesbesch.uß des Landtages Gesetzeskl1aft erhalten soll.

(2) Eine Volksabstimmung findet nicht statt, wenn der
Gesetzesbeschluß

1. zur Abwehr von Schäden in Katastrophenfällen und
bei Seuchen oder zur Beseitigung von NoUagen sowie
zur Abwehr schWerwiegender votkswlrtschäftllcher Schä
den gefaßt wurde oder

2. in Ausführung bundesgesetllicher Vorschriften Inner
halb einer bestimmten Fl1lst zu fassen war oder

3. überwiegend abgaberechUiche Vorschriften enthält.

§ 2

WahJbehörden

Bei der Durtt'nührung von Vo~ksabst-lmmungen haben
nach Maßgabe der Bestimmungen die8'eS Gesetzes die
Landeswahtbehöl1de. die Kreiswsh~behörden, die 'BeZirks

S jf!

WahJbehörden

Bei der Durtt'nührung von Vo~ksabst-lmmungen haben
nach Maßgabe der Bestimmungen die8'eS Gesetzes die
Landeswahtbehöl1de. die Kreiswshllbehörden, die 'BeZirks-

wahl'behöroen und die GemeindewBihlbehörden (Spren
gelwahlbehörden) rnltzuwlrken, die nach den Bestimmun
gen der Landtlagswahlordnung jeweils im Amt sind. Die
d~e Wahlbehörden betreffenden Bestimmungen der Land
tagswahlordoung 1978 sind auf diese Wahlbehörden sinn
gemäß anzuwenden.

11. EINLElliUNGSVERFAHREN

§ 3

Volksabstimmung auf Grund eines Landtagsbeschlusses

Der Beschtuß des Landtages auf DurcMührung einer
Volksabstimmung ist vom Präsidenten des lL,aodtages un
verzüglich der Landesregierung zur Kenntnis zu brtngen.

§ 4

Volksabstimmung auf Grund eines Antrages

(1) Mindestens 15.000 zum Landtag wah~berechtigte

Bürger können 'bai der Landesregierung die Durchführ:ung
einer Volksabstimmung beantraqen. Jede dleser -Personen
(Antragsteller) muß -in der Wählerevidenz (Wählerevidenz
gesetz 1973, BG'BI. Nr. 601) einer Gemeinde des Landes
Burgentand efngetragen sein.

(2) Der Antl'iag hat zu enthalten:

a) die Bezeichnung des Gesetzesbeschlusses. über den
die Durchf,Oh"ung mner Votksabstlmmoog beantragt
wird;

b) die Bezeichnung eines z,ur Vertretung der Antragstel
ler BevoUmächtigten (Familien- und Vorname, Ge

burtsdatum, Wohnadresse).

(3) BevoUmäChtlgter kann jede Person sein, d~e in der
Wählerevidenz einer Gemeinde des Landes eingetragen
lst, auch wenn sie den Antrag nicht .unterzeichnet hat. Hat
der Bevollmächtigte den Antrag nicht tJnterzelchnet, so Ist
dem Antrag eine ,Bestätigung der zur Führung der Wähler
evidenz berofenen Gemeinde an~uschUeßen, daß er In
der Wählerevidenz eingetragen Ist. Ist der BevollmächtJgte
an der Ausübung selner Runktion iVermndert. so geht diese
für die Dauer der Veminderung auf einen Stellvertreter
über. Die Re.henfolge der Stellvertretung entspnicht der
Reihenfolge der Eintragung :In den Antragslisten.

(4) Wenn Anträge auf Durchfiihrung einer Voltcsabstlm
mung über denselben Gesetzesbeschluß unabhängig von
einander von versd'lledenen Bürgern eingebracht werden,
kommt jedem Sflm~erechtigten, welche! ,1'!1 ~~n ~n~eJ~

Reihenfolge der Eintragun,g tn den Antragslisten.

(4) Wenn Anträge auf Durchfiihrung einer Voltcsabstlm
mung über denselben Gesetzesbeschluß unabhängig von
einander von versd'liedenen Bürgern eingebracht werden,
kommt jedem Sflmmberechtigten, welcher ,I,n den einzel-
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nen Anträgen als BevoUmächtigter bezeichnet wurde, die
RechtssteUung eines :BevollmächUgten zu. Die Unterschrif
ten sämtlicher Anträge sind zusammenzuzählen.

§ 5

Antragslisten

(1) Die Unterzeichner des Antrages (§ 4 Absatz 1) ha
ben sich eigenhändig unter Angabe ihres FamlHen- und
Vornamens, des Geburtsdatums und 'ihrer Wohnadresso
in Antragsldsten (Muster Anlage 1) einzutragen. Die Ar.·

tragslisten sind fortlaufend zu numerieren.

(2) Den Antragslisten ist tür jeden A'ntragsteHer eine
Bestätigung der Gemeinde anzuschließen, daß der Antrag
steller in der Wählerevidenz als wahlberechtigt eingetra
gen ist (Muster Anlage 2). Die Gemeinden haben solche
Bestätigungen auf Verlangen unverZlüglichauszustellen.

(3) Jeder Antragsteller darf sich nur einmal in den
Antragslisten eintragen.

§ 6
Zulässig-kelt

(1) Die Landesregierung hat über den Antrag auf
Durchführung einer Volksabstimmung innerhalb von vier
Wochen zu entscheiden.

(2) Dem Antrag ·ist stattzugeben, wenn die nach §§ 4
und 5 geJorderten Voraussetzungen erfüllt stnd.

(3) Die Entscheidung ist von der Landesregierung dem
BevoUmächtigten zuzustellen und im Landesamtsblatt kund
zumachen.

111. VORBEREITUNG DER VOLKSABSTIMMUNG

§ 7

Anordnung der Volksabstimmung

(1) Die Landesregierung hat 'innerhaJb von vier Wochen
durch Verordnung erne VoJksabsUmmung anzuordnen,
wenn der Landtag die .DurctYtührung einer Volksabstim
mung 'beschlossen oder die Landesregierung entschleden
hat, daß eine Vol,ksabstimmung auf Grund eines Antl'\ages
gemäß §§ 4 bis 6 durchzufü·hren Ist.

(2) Die Verordnung hat zu enthalten:

a) den Tag der Abstimmung, der ein Sonntag oder ein
anderer öffentlicher RUhetag sein muß;

b) den Hinweis, daß die Stimmberechtigten bei dieser
Abstimmung entscheiden werden, ob der vom Landtag
gefaßte Gesetzesbeschluß Gesetzeskraft erlangen soll,
sowie den GesetzesbeschluB 'mit seinem vollen Wort
laut;

c) den SttichNig, der jedoch nicht vor dem T~ag der An
Pli5!JUfflflnmif efft!remh6ürr'W~1(feH~1ftfd'&l-Vom Lanatag
gefaßte Gesetzesbeschluß Gesetzeskraft erlangen soll,
sowie ' den GesetzesbeschluB 'mit seinem vollen Wort
laut;

c) den SttichNig, der jedoch nicht vor dem T~g der An
ordnunq der VolksabsUmmung l'legen darf.

(3) Für denselben Abstimmungstag kann die Durch
tührung mehrerer Volksabstimmung und auch von Volks
befragungen angeordnet werden. Die Durchfü.hrung einer
Vo~ksabstimmung oder Volksbefrag.ung darf aber nicht auf
einen Tag festgesetzt weJ1den, an dem eine Wahl in einen
allgemeinen Vertretungskörper stattfindet.

§ 8

Einspruch der Bundesregierung gegen einen
Gesetzesbeschluß

Wenn die Bundesregierung gegen einen Gesetzesbe
schluß des Landtages, der einer Vol~sabstimmung zu un
terziehen ist, gemäß den ·Bestimmungen des Bundes-Ver
fassungsgesetzes Einspruch erhebt, hat die Landesregie
rung eine Vo~1<sabstimmung ourallZuordnen, wenn der
Landtag bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der
Mitglieder den Gesetzesbeschluß wiederholt. Zwischen
dem Tag, an dem der Beharr.ungsbeschluß gefaßt wurde
und dem Abstlmmungsantrag darf kein längerer Zeitraum
als vier Monate tiegen.

§ 9

Aufschub der Kundmachung bei Ein:bringu-ng eines Antrages
auf Durch~ührung einer Volksabstimm.ung

(1) (Verfassungsbestimmung) Wird die Einbringung
eines Antrages auf DurchfÜhrung einer Volksabstoimmung
von mindestens elnern Drittel der Mitglieder des Landtages
oder von mindestens 1.500 zum Landtag wahlberechtigten
Bürger innerhalb einer Woche nach Fassung des Geset
zesbeschlusses Im Landtag der Landesregierung ange
zeigt, so darf dieser Gese~esbeschluß frühestens acht
Wochen nach dem Tag der BeschluBfassung im Landtag
vom Landeshauptmann kundgemacht werden.

(2) lm übrigen ist § 4 sinngemäß anzuwenden.

§ 10

Stimmberechtigung

(1) Stimmberechtigt sind alle Bürger, die am Stichtag
(§ 7 Absatz 2 Iit. c) das Wahlrecht zum Landtag beeitzen.

(2) Jeder SUmmberechtigte hat nur eine Stimme. Er
darf ~n den SUmmiisten (§ 11) nur stnmal eingetragen sein.

(3) Jeder Stimmberechtigte hat sein Stimmrecht grund
sätzlich in der Gemeinde auszuüben, in deren Stimmlisten
er eingetragen ist.

(4) Stimmberechtigte, dle lim BeSiitz einer Stimmkarte
sind, können ihr Stimmrecht auch in einer anderen Ge
meinde ausüben. Für die Ausstellung 'Von Stimmkarten und
die A.usübung des Sttmmrechtes mit Stimmkarten gelten
die Bestimmungen der §§ 31, 32 <Und 52 der Landtags
wahlordnung 1978 sinngemäß.

§ 11

Stlmm~isten

(1) Nach Anordnung der Volksabstimmung haben die
Gemeinden gemäß den folgenden Bestimmungen Stimm
lIsten (Muster Anlage 3) anzulegen.

(2) .oIe 'Stlmmlisten sind auf Grund der Wählerevidenz
~Wählerevidenzgesetz 1973, BGB!. Nr. 601) anzulegen.

(3) Spätestens am einundzwanz·igsten Tag nach der
Kundmachung Ober die Anordnung der Volksabstlmmuna
listen (Muster Anlage 3) anzulegen.

(2) Dle 'StlmmUsten sind auf Grund der Wählerevidenz
~Wählerevidenzgesetz 1973, BGB!. Nr. 601) anzulegen.

(3) Spätestens am elnundzwanz·igsten Tag nach der
Kundmachung Ober die Anordnung der Volksabstlmmtlng
(§ 7) hat dile GemeInde die Sthnmiliste in einem aHgemeln
zugänglichen Amtsraum durch zehn Tage zur öffentl1chen
Elnsjcht aufzlulegen. Für die Kundmachung, Auflegung,
die D.urchfühl1ung des Elnspruchs- und Berufungsverfah
rens und den Abschluß der StimmUsten gelten die Be
stimmungen der §§ 22 bis 29 der Landtagswahlordnung
1978 sinngemäß.



§ 12

Kundrnacnung

(1) Am v.ierzehnten Tag vor dem Tag der Volksabstlm
mung ist die ·in § 7 vorgesehene Kundmachung vom Bür
germe,ister ortsüblich, ' jedenfa~ls aber auch durch öffent
lichen Anschlag au verlautbaren.

(2) Der Kundmachung ist rbeizufügen, daß die Einsicht
nahme in den Gesetzesbeschluß In einem allgemein zu
gänglichen Amtsraume jedem Stimmberechtigten durch
zehn Tage während der Amtszeit, an Tagen ohne Amts
zeit mindestens zwei Stunden gestattet Ist,

IV. ABSTIMMUNGSVERFAHREN

§ 13

Sicherung und Leitung der AbsUmmung

Für das Aibsti:mmungsvertahrengelten die Bestimmun
gen der §§ 40 bis 53 der Landtagswahlordnung 1978 sinn
gemäß, § 46 jedoch mit der Maßgabe, daß AbsWrnmungs
zeugen von jeder .im Landtag vertretenen Parte1 zu leder
Wahlbehörde entsendet werden können.

§ 14

Amtlicher Stimmzettel

(1) F·ür die Abstimmung sind amtäehe SHmmzettel zu
verwenden, die ein Ausmaß von ungefähr 61/2 bis 7112
Zentimeter in der Breite und 91/2 bis 10112 Zentimeter
in der Länge aufzuweisen haben. Der amtliche SUmmzet
tel darf nur auf Anordnung der Landeswahlbehörde her
gestellt werden.

(2) Der amtliche SHmmzettel hat die Frage zu ent
halten, ob der Gesetzesbesch~uß, über den diie VoJksab
stimmung erfolgt und der em St~mmzettel zu bezeichnen
ist, Gesetzeskraft erlangen soll. Der Stimmzettel hat außer
dem unterhatb des Wortlautes der Frage auf der linken
Seite das Wort "ja" und daneben einen Kreis, auf der
rechten Seite das Wort "nein" und daneben einen Kreis
zu enthalten (Muster Anlage 4).

(3) Finden an einem Atbstimmungstag zwei oder meh
rere Volksabstimmungen statt (§ 7 Absa~ 3) so hat der
amUiche Stimmzettel tür jede dieser Volksabstimmungen
die nach Absatz 2 erfor:derUchen Angaben In der dort fest
gelegten Anordnung 2JU enthalten. Der amtliche Stimmzet
tel kann in diesem Falle ein \AleIfach es des lm Absatz 1
festgelegten Ausmaßes aufweisen. Die den Gegenstand
der einzelnen Volksabstimmungen bildenden Fragen sind
hlebel mit fortlaufenden arabischen Z~ftlern zu versehen
(Muster Anlage 5).

(4) Die Landeswahlbehörde hat die amtlichen Stimm
zettel den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden über
die Be2Jirkshauptmannschaften und Gemeinden, bel Städ
ten mit eigenem Statut über diese, entsprechend der end
gültigen Zahl der Stimmberech~lgten Im Bereich der Wahl
behörde 21U überrnttteln, Slne ausreichende Reserve Ist den

(4) Die Landeswahlbehörde hat die amtlichen Stimm-
zettel den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden über
die Be2Jirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei Städ
ten mit eigenem Statut über diese, entsprechend der end
gültigen Zahl der Stimmberech~lgten Im Bereich der Wahl
behörde zuübermltteln. Slne ausreichende Reserve Ist den
Bezirksverwaltungsbehörden tür einen allfälLigen zusätz
lichen Bedarf der Wahlbehörden am Abstlimmungstag zur
Verfügung zu stellen. Die amtUchen Stimmzettel sind je
weils gegen eine Empfangsbestätigung In zwe.ifacher Aus
fertigung auszufolgen; hlebei dst etne Ausfertigung für
den übergeber, die zweite Ausfertfgung ror den über
nehmer bestimmt.
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(5) Wer unbetugt amtliche Stimmzettel oder wer mit
amHlchen Stimmzetteln g1eiche oder ähnliche Stimmzettel
In Au-ftrag gilbt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht
eine Verwaltungsübertretung und Ist, wenn darin ketne
strenger zu 'bastratende Hand,lung gelegen ist, mit einer
Geldstrafe bis zu 3.000 SchilHng, lim Falle der Unein;bring
lichkelt mit Freiheitsstl1afe bis zu zwei Wochen w bestra
fen. Hiebei können unbefugt hergestellte amtliche Stimm
zettel oder Stimmzettel, eHe dem amtLichen Stimmzettel
glelichen oder ähnlich sind, ,mr verfallen erklärt werden,
ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören.

(6) Der StJ'lafe nach .6Jbsatz 5 unterliegt auch, wer un
befugt amUiche SUmmzettel, die zur Ausgabe für die
Volksabstimmung besHmmt sind, auf irgendeine Weise
kennzeichnet.

§ 15

Stimmabgabe und gültiger Stimmzettel

(1) Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleiter
gleichzeitig mit dem SUmmkuvert dem Stimmberechtigten
übergebene amtliche Stimmzettel verwendet werden.

(2) Der Stimmzettel ist gÜltig ausgefüllt, wenn aus ihm
der Wille des AbsUmmenden eindeutig zu erkennen ist.
Dies ist der Fall, wenn der Abstimmende am Stimmzettel
in einem der neben den Worten ..[a" oder "nein" vorge
druckten Kreise ein liegendes Kreuz oder ein sonstiges
Zeichen mit Tdnte, F1ll1bsHft, Bleistift oder ähnUchen Schreib
beheUen anbr.ingt, aus dem un~weideutlg hervorgeht, ob
er die zur AbsUmmung gelangte Frage mit "ja" oder mit
"nein" beantwortet. Der Stimmzettel ist aber auch dann
gülbig ausgefÜllt, wenn der Wille des AbsUmmenden auf
andere Weise, zum Beispiel durch Anhaken oder Unter
streichen der Worte "ja" oder 11nein", oder durch sonstige
entsprechende Bezeichnung eindeutig zu erkennen ist.

(3) Enthält eiiTl Stlmmk-uvert mehrere amtliche SUmm
zettel, so zählen sie Nr einen gültigen, wenn

1. in allen Stimmzetteln die bei der Volksabstimmung ge
stellte Frage In gleicher Weise mit ..ja" oder "nein"
beantwortet wurde, oder

2. 'neben einem gÜltig ausgefüllten amtHchen Stimmzettel
die übroigen amUlchen Stimmzettel entlWeder unausge
füllt sind oder ihre Gültigkeit gemäß § 16 Absatz 4
nicht bselnträchtlqt Ist.

(4) Sonstige, nichtamtliche Stimmzettel, die sich neben
etnem gültig ausgefÜllten amtWchen Stimmzettel Im Stimm
kuvert befinden, beeinträchtigen die Gültigkeit des amt
lichen Stimmzettels nicht.

§ 16

Un,gültlger Stimmzettel

(1) Der Stim~ttel Ist ungültig, wenn

1. ein ·anderer als der amUlche SUmmzettel zur Abgabe

§ 16

Ungültiger Stimmzettel

(1) Der Stim~ttel ,Ist ungültig , wenn

1. ein anderer als der amUiche Stimmzette'l zur Abgabe
der Stimme verwendet wurde, oder

2. der Stimmzettel durch AbreiBen elnes Teiles derart
beeinträchtigt w.urde, daB aus ihm nicht unzweideutig
hervorgeht, ob der Abstimmende mit "ja" oder mit
"nein" gestimmt hat, oder

3. überhaupt keine Kennzeichnung des Stimmzettels vor
genommen wurde, oder
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4. die zur Abstimmung gelangte Frage sowohl mit Hja'
als auch mit ..ne.n" beantwortet wuflde, oder

5. aus den vom St~mmberechtlgten angebrachten Zeichen
oder der sonstigen Kennzeichnung nicht unzweideutig
hervorgeht. ob er mit "ja" oder ..nein" sbimmen wollte.

(2) Gelangen an einem Absümmungstag mehrere
Volksabstimmungen zur Durchfü-hrung, so ist bei der
Beurteilung der Gültigkeit und Ungültigkeit der Stimmzet
tel so vorzugehen, als ob es sich bei jeder der im Stimm
zettel enthaltenen Fragen um einen gesonderten Stimm
zettel handeln würde.

(3) Leere Stimrnkuverts zählen als ungÜlUge S1immzetteJ.

(4) Worte, ·Bemer:kungen oder Zeichen, die auf den
amtlichen Stimmzettel·n außer zur Bezeichnung des Wortes
"ja" oder ..nein" angebracht wurden. beeinträchtigen die
Gült:gkeit eines Stimmzettels nicht, wenn sich hiedurch
nicht einer der vorangeJührten Ungültigkeitsgründe ergibt.
Im Sttmmkuvert befindliche Beilagen aller Art beeinträch
tigen die Gült-I:gkeit des amtlichen Stimmzettels nicht.

V. FESTSTELLUNG DES STIMMENEHGEBNISSES

§17

Stimmenergebnisse in Gemeinden und Wahlkreisen

(1) Für die Feststellung des örtlichen Stimmenergeb
nisses und der Stimmenergebnisse In den Wahlkreisen
sind, soweit -in § 16 nicht anders bestimmt ist, die §§ 62
bis 66 der Landtagswahlordnung 1978 sinngemäß mit der
Maßgabe anzuwenden, daß von Stimmberechtigten auf
Grund von Stimmkarten abgegebene SUmmen Im Bereich
der Wahlbehörden zu zählen sind, in denen sie abgegeben
wurden.

(2) Werden an einem AbsUmmungstag zwei oder meh
rere Volksabstimmungen durchgeführt, so f.indet die Stim
menzählung getrennt tür jede Vol'ksabstlmmung statt. In
diesem Falte sind die nach der Landtagswahlordnung vor
geschriebenen Niederschriften für jede Volksabstimmung
getrennt anzulegen.

§ 18
Festste~lungen der Wahlbehörden

(1) Die Gemeindewahlbehörden (Sprengelwahl,behör
den) und die Bezirkswahlbehöl'lden, letztere auf Grund der
Berichte der Gemeirn:lewah.behöl1den, haben nach Beendi
gung der AbsUmmungshandlung, gegebenenfalls getrennt
für jede Volksabstimmung, unverziigllch für ihren Bereich
festzustellen:

a} die Summe der Stimmberechtigten laut Stimmlisten,

b) die Summe der abgegebenen gültigen und ungültigen
Sttmmen,

c) die Summe der abgegeblitnen ungültigen Stimmen,

d) die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen,
""I un:, ;;;'U""II'I:I U'I:II .;JIullfliiutlltl~IIU!:lI~1I IClUl O:»UHHnU5len,

b) die Summe der abgegebenen gültigen und ungültigen
Sttmmen,

c) die Summe der abgegeblitnen ungültigen Stimmen,

d) die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen,

e) die Summe der abgeQebenen gültigen auf "ja" lauten
den Stimmen,

f) die Summe der abgegebenen g~ltjgen auf "nein" lau
tenden Stimmen.

(2) Die Be~lrkswahlbehörden haben ihre Ermittlungen
nach MaßgaQe des § 17 I.Jnver~ügl~ch der Landeswahlbe
tiörde bekanntzugaben.

§ 19
ErmitUung des Ergebnisses der Votksabst·immung

Die Landeswahlbehörlde ermittelt auf Gr,und der Be
richte der Bezlrk'swahJbe:hörden In der im § 18 Absatz 1
angegebenen Weise das Gesamtergebnis der Volksab
stimmung im uandesgebiet und hat das Er.gebnis, geg~ie

dert nach po~lt~schen Bezirken und Städten mit eigenem
Statut sowie nach Wahlkreisen als vorläuf,~ges Ergebnis
bekanntzugeben.

§ 20
Kundmachung des Ergebll'isses der VolksabsHmmung

(1) Die Landeswahlbehörde gibt aut Gr.und -ihrer Er
mitUung die Zahl der mit "ja" und ..nein" abgegebenen
gültigen Stimmen der LandesreglertJng bekannt.

(2) Das Ergebnis der VolksabsUmmung ist unbeschadet
der Bestimmungen des § 19 von der Landesregierung im
Landesamtsblatt zu verlautbaren.

§ 21
Anfechtung

Innerhalb einer Woche vom Tag der Kundmachung (§
20 Absatz 2) an kann di-e FeststeHung der Landeswahlbe
hörde wegen Rechtswid"igkeit des Ver:f,ahrens beim Ver
ra5~ungsgerichtshof angefochten werden. Eine solche An
fechtung muß von mindestens 200 Sttmm.berechtigten un
tsrstützt sein. Der Anfechtung, in der auch ein bevollmäch
tigter Vertreter namhaft ~u machen ist, sind eigenhändig
unterzeichnete Unterstützungserklärungen anzuschließen,
für die § 5 sinngemäß anzuwenden Ist.

§ 22
~undmachung des Gesetzes

Hat die Meh"heit der Stimmberechtigten die im Stimm
zettel angeführte Fnage mit "}a" beantwortet, hat der
Landeshauptmann die Kundmachung des Gesetzesbe
schlusses jm LJandesgesetzblatt unter Berufung auf das
Ergebn.is der Volksabstimmung unverzüglich zu veranlas
sen.

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 23
Strafen

Wer -~n der Antrags/i.ste eine andere als seine Unter
schrift oder seine Unterschr.ift mehrmals eimrägt, begeht,
wenn dan;n keine von den Ger.ichten zu bestratende Hand
lung gelegen ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 3.000 Schilling, lim Falle der Unein
bringlichkeit mit Freiheitsstllafe bls zu zwei Wochen zu be
strafen.

§ 24
Fristen und Kostenersatz

DIe BesNmm:unaen lie[ SS Ai 11M A.~ dar I $'Inrlto8as
u,",,~..'-'tfl,gl\ 'UiL riefll'l:lI~S lodle I7t~ .ar4'W'6T YVocnen""ZU e-

strafen.

§ 24
Fristen und Kostenersatz

DIe BesNmm:ungen der §§ 81 und 83 der Landtags
wahlordDllng 1978 Über die Fristen und die Wahlkosten
geUen singemäß f'ür die Durchführung von Volksabstlm
mungen nach diesem Gesetz.

§ 25
Iß'kl'lafttreten

Dieses Gesetz tritt am 4. Oktober 1982 in Kraft.
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Anlage 1

(~u § 5 Absatz 1)
AntJ1agsliste Nr '

ANTRAG AUF DURCHFOHRUNG EINER VOLKSABSTIMMUNG

An die
Burgenländische Landesregierung
in Eisenstadt

A)

Die eigenhändig unterfertigten, in der Wählerevidenz eingetragenen Personen beamraqen die Durchfüh-
rung einer Volksabstimmung über den Gesetzesbeschluß des Landtages vom ,
betreffend

B)

Als Vertreter der Antragsteller (Bevollmächtligter) wird namhaft gemacht:

(Familien- und Vor,name; Geburtsdatum, Wohnadresse)

C)

Politischer Bezirk: . Ortschaft, Straße, G'asse. Platz

Gemeinde: _ _ - - _ - .

Wohnadresse
Fort!. Familien- u. Vorname Geburts- (Straße, Ort- Unter-
Zahl2 (in Blockschrift) datum schaft, Gasse, schrift

Platz. Nr.)

Anmerkungen

Nähere Vorschriften betreffend die'Antragslisten":~' · · -'

1 Die AntragstJsten, die dem Einleitungsantrag beizulegen sind, müssen nach Bezirken und Gemeinden
geordnet sein. Die so geordneten Antragslisten sind mit fortlaufenden Nummern (rechte obere Ecke
der Anlage 1) zu versehen. Schließlich 'ist eine Aufstellung bei.zulegen, aus der ersichtlich sein muß,
wie viele Unterschriften jede Antragsliste enthält und wie Viele Personen insgesamt in allen Antrags
listen eingetragen sind (z.B. Antragsliste Nr. 1 ..... 30 Unterschriften; Antragsliste Nr. 2 ..... 24
Unterschriften; Antragsl,iste Nr. 3 .. ... 36 Unterschriften und so fort, Gesamtsumme: 105 Unter
schriften).

2 In 'j-eder AntragslIste sind die darin enthaltenen UnterschrIften mit fortlaufenden Zahlen von 1 bis ....
zu versehen. Die fortlaufende ZahlenreihAbAoioot also bal. jAtiAr Antr~n~li~tA ~lIm ~t;ann mchrprp \tt"U'_
wIe Viele unrerscnrl'Jt'a1f Jea-e- AmragslIste- emnan uno Wl~ Vl~Te Personen Insgesamt In a en Antrags-
listen eingetragen sind (z.B. Antragsliste Nr. 1 ..... 30 Unterschriften; Antragsliste Nr. 2 ..... 24
Unterschriften; Antragsliste Nr. 3 .. ... 36 Unterschri.ften und so fort, Gesamtsumme: 105 Unter
schriften).

2 In 'jeder AntragslIste sind die darin enthaltenen Unterschri-ftenmit fortlaufenden Zahlen von 1 bis ....
zu versehen. Die fortlaufende Zahlenreihe beginnt also bei jeder Antragsliste, auch wenn mehrere vor
gelegt werden, immer mit 1 und endet mit der bel der letzten Unterschrift auf dieser Antragsliste auf
scheinenden Zahl.



6

Anlage 2

(Zu § 5 Ab satz 2)
Vom Antragsteller der Volksabstimmung einzutragen1

Politischer Bezi, k .
Gemei nde .

Antrag sliste Nr. .....
Fortlaufende Zahl : ...

WAHLRECHTSBESTÄTIGUNG FDR VOLKSABSTIMMUNGEN

Al

An die
Gemeinde

Herr / Frau
(Familien- und Vorname in Blockschrift, Geburtsdatum)

(Wohnadr€sse, Ortschaft, Straße, Gasse, Platz, Nr.)

ersucht um Bestätigung, daß er/sie in der Wählerevid enz der dbigen Gemeind e als wahlberechtigt ein
ge trage n is t.

am 19

(Eige nhänd:ige Unterschrift)

B)

Der/D ie Obgenannte ist in der Wäh lerevidenz (Sprengel Nr. .
einget ragen.

am 19 ..

.............) ' als wahlberechtigt

(Unterschrift)

1 in d ieser Rubrik sind die fortlaufende Zahl und di e Nummer der Antrags lis te einzutragen, auf der sich
der obige Wahlb erecht igte unterzeichnet hat.

, Hier ist "nicht " einzutragen, wenn die obg enannte Person in der Wählerevidenz de r Geme1nde nicht
aufsche int.



Ortschaft:

Gemeinde:

Politischer Bezirk:

Land: Burgenland

STIMMLISTE

für die Volksabstimmung am --- .
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Anlage 3

(Zu § 11 Abs. 1)

Wahl sprengel : .---.-- -- .

Straße
Gasse

Platz

Fort!. Haus- Familien- u. Vorname Abgegebene Stimme
Zahl (Tür-) (vol-I ausschreiben) Anmerkung

Nummer Geburtsjahr männlich I werblich

I
I
I

- --- - --- . ···---1--- -_. ~
I

. --

--

--

---_. -

- _.
~---~-_. -- -------- -

-~- - --------.

._-------

I

. -- ...
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Anlage 4

(Zu § 14 Abs.2)

AMTLICHER STIMMZETIEL

tür die

VOLKSABSTIMMUNG AM

Soll der Gesetzesbeschluß des Landtages vom .

über 'n_ ~ _ -.- .

Gesetzeskraft erlangen?

Ja 0 Nein 0
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Anlage 5

(Zu § 14 Abs. 3)

AMTLICHER STIMMZETIEL

für die

VOLKSABSTIMMUNGEN AM --- ..

1. Soll der GesetzesbeschJuß des Landtages vom .

über ..

Gesetzeskraft erlangen?

Ja 0 Nein 0
1- - - - ------ - -- _ ..-- - ------- .----. --- - - .- ~-_.

2. Soll der GesetzesbeschJuß des Landtages vom ..

über .

Gesetzeskraft erlangen?

Ja 0

usw.

usw.

Nein 0
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Gemäß § 36 B der Geschäftsordnung des Burgenlän- 1 Antrag in erste Lesung zu nehmen und dem Rechtsaus
dischen Landtages wird beantragt, den gegenständlichen I schuB zuzuweisen .

Eisenstadt, am 13. Juli 1981

Stix eh.
Moser eh.
WurgJics eh.
Gossi eh.
Grandits eh.
Ing. Holper eh.
Kogler eh.
Krutzler eh.
Kurz eh.
Otmie Matysek eh.
Mayer eh.
Müllner eh.
Plnter eh.
HJlde Pleyer eh.
Posch eh.
Agnes Prandler eh.
Puhm eh.
Resch eh.
Sipötz eh.
Elli Zipser eh.

D4pl. Ing. KaraI! eh.
Dr. Widder eh.
Dr. Oax eh.
Behm eh.
Böhm eh.
Gilschwert eh.
Dlpl, Ing. Hatbnitter eh.
Dr. Katsich eh.
NHdes eh.
Marx eh.
Olpl. Ing. Dr. Rauchwarter eh.
E~isabeth Rechnitzer eh.
Or. Schmal! eh.
Schwarz eh.
SoroOiics eh.
Ing. Wagner eh.


